
mehr muß es überraschen, wenn das Bezirksgericht 
ohne jede nähere Begründung anschließend zu der 
Schlußfolgerung gelangt, es müsse davon ausgegangen 
werden, daß bereits dann eine rechtswirksame Eini
gung nicht vorliege, wenn im Rechtsstreit von einer 
Partei entgegen einer außergerichtlichen Verein
barung durch Stellung diesbezüglicher Sachanträge zum 
Ausdruck gebracht werde, daß sie sich an die voran
gegangene Einigung nicht mehr gebunden fühle. Mit 
einer solchen Rechtsauffassung wird der Wert derarti
ger Vereinbarungen, die auch nach dem Gesetz er
wünscht sind, weitgehend in Frage gestellt und damit 
die Rechtssicherheit erheblich gefährdet. Praktisch 
könnte sich jeder Beteiligte von den getroffenen Ver
einbarungen unbeschränkt, also ohne weitere Voraus
setzungen, lösen. Das ist rechtspolitisch nicht ver
tretbar.
Es wäre vielmehr Aufgabe des Rechtmittelsenats ge
wesen, sorgfältig zu prüfen, ob der außergerichtliche 
Vergleich den Prinzipien des Familienrechts entspricht 
oder ob sonstige Anfechtungsgründe gegeben sind. 
Wäre beides zu verneinen gewesen, so hätte der Be
rufung stattgegeben und der Antrag der Klägerin auf 
Zuweisung der Ehewohnung abgewiesen werden müs
sen. Nur wenn die Einigung rechtsunwirksam gewesen 
wäre, durfte eine andere Sachentscheidung ergehen. 
Nach dem gegebenen Sachverhalt dürfte tatsächlich 
nicht ohne weiteres auszuschließen sein, daß Bedenken 
gegen den Vergleich gerechtfertigt sein könnten, da 
möglicherweise die Interessen der Kinder nicht aus
reichend berücksichtigt wurden, oder er dazu dienen 
sollte, die Haltung des Verklagten zur Ehescheidung 
zu beeinflussen. In diese Richtung hätten die Erörte
rungen des Bezirksgerichts gehen müssen.

Helmut h a t k a ,  Richter am Obersten Gericht

§§ 319 ff. ZPO; §§ 1,20 FVerfO.
1. Die zivilprozessualen Bestimmungen über die Be
richtigung und Ergänzung eines Urteils (§§ 319 ff. ZPO) 
sind in Famüienverfahren anwendbar.
2. Ein Antrag auf Berichtigung eines Vergleichs ist als 
unzulässig zurückzuweisen, wenn damit eine inhalt
liche Änderung vorgenommen werden soll, die nicht 
auf eine offensichtliche Unrichtigkeit i. S. des § 319 
ZPO zurückzuführen ist.
Stadtgericht von Groß-Berlin, Beseht, vom 18. August 
1971 - 3 BF 67/71.

Die Parteien haben einen gerichtlichen Vergleich abge
schlossen, in dem alle gegenwärtigen Unterhaltsfragen 
geregelt worden sind. Der Vergleich wurde durch Be
schluß bestätigt.
Die Verklagte hat nunmehr beantragt, diesen Vergleich 
wegen eines Rechenfehlers dahingehend zu ändern, daß 
es an Stelle eines zu zahlenden Unterhaltsrückstandes 
von 540 M 810 M heißen müsse. Eine außergerichtliche 
Einigung der Parteien darüber sei gescheitert, weil der 
Kläger bei der Berechnung des Unterhaltsrückstandes 
davon ausgehe, daß nach der Richtlinie Nr. 18 des Ple
nums des Obersten Gerichts über die Bemessung des 
Unterhalts für minderjährige Kinder vom 14. April 1965 
(GBl. II S. 331) der erhöhte Unterhaltssatz für Kinder 
der zweiten Altersgruppe erst mit dem 13. Geburtstag 
des Kindes in Anwendung komme. Wegen dieses Re
chenfehlers sei der Vergleich unrichtig und müsse be
richtigt werden.
Der Antrag war als unzulässig zurückzuweisen.

Aus den G r ü n d e n :
Zunächst ist davon auszugehen, daß die §§ 319 ff. ZPO 
i. V. mit § 1 FVerfO auch im Familienverfahren an

wendbar sind. Nach den Bestimmungen des § 319 ZPO 
können Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten im Urteil jederzeit auf An
trag oder von Amts wegen berichtigt werden. Die ge
richtliche Praxis geht davon aus, und dies entspricht 
der Notwendigkeit, daß auch Beschlüsse und Protokolle 
in analoger Anwendung des § 319 ZPO berichtigt wer
den können. Damit wurde aber nicht die Möglichkeit 
eröffnet, gerichtlich protokollierte und von den Par
teien genehmigte Vergleiche in der von der Verklagten 
beantragten Form zu berichtigen: Anders wäre es, 
wenn im Wortlaut dieses Vergleichs beispielsweise 
eine falsche Aufrechnung erfolgt oder eine offensicht
lich falsche Jahreszahl enthalten wäre, da hier davon 
ausgegangen werden kann und muß, daß die Parteien 
diese offensichtliche Unrichtigkeit nicht genehmigen 
wollten bzw. nicht genehmigt haben.
Im vorliegenden Fall geht es aber gar nicht um eine 
offensichtliche Unrichtigkeit bzw. einen offensicht
lichen Rechenfehler in der Parteierklärung, sondern 
um die Auslegung der OG-Richtlinie Nr. 18, die im 
Vergleich allerdings nicht zitiert wird. Darüber kann 
aber nicht im Rahmen einer Berichtigung gemäß § 319 
ZPO entschieden werden. Der Antrag war deshalb ge
mäß § 319 Abs. 2 ZPO i. V. mit § 1 FVerfO als unzu
lässig zurückzuweisen.
In diesem Zusammenhang muß aber auch auf die vom 
Kläger vertretene Rechtsauffassung über den Zeitpunkt 
des Eintritts des altersbedingten erhöhten Unterhalts
anspruchs für Kinder der zweiten Altersgruppe einge
gangen werden In der OG-Richtlinie Nr. 18 ist klar for
muliert, daß die Sätze für die zweite Altersgruppe Kin
der „vom 13. Lebensjahr“ an bzw. Kinder „über 
12 Jahre“ betreffen (Abschn. IV/1, V/l und Richtsätze). 
Diese Formulierungen sind eindeutig, ohne daß es einer 
besonderen Auslegung bedarf. Das 12. Lebensjahr ist 
mit dem 12. Geburtstag vollendet.
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